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Aufhebungsvertrag 

 
Das Ausbildungsverhältnis kann jederzeit in beiderseitigem Einvernehmen durch einen Aufhebungsvertrag 
beendet werden. 
 
Vor Abschluss eines Aufhebungsvertrages sollte jedoch stets erwogen werden, ob das Ausbildungsverhält-
nis nicht durch die Einschaltung Dritter (Eltern, Berufschullehrer, Ausbildungsberater der Kammer, Lehr-
lingswart der Innung) gerettet werden kann. 
 
Erst wenn alle Vermittlungsmöglichkeiten erfolglos ausgeschöpft sind, sollte ein Vertrag zur Aufhebung des 
Ausbildungsverhältnisses geschlossen werden. 
 
Mit einem minderjährigen Auszubildenden (unter 18) kann ein Aufhebungsvertrag nur dann wirksam ge-
schlossen werden, wenn der gesetzliche Vertreter (in der Regel die Eltern) dem Aufhebungsvertrag zu-
stimmt. 
 
Der Aufhebungsvertrag ist eine wesentliche Änderung des Ausbildungsvertrages und daher gemäß § 30 Ab-
satz 1 Handwerksordnung (HwO) der Lehrlingsrolle der Handwerkskammer unverzüglich mitzuteilen. 
 
Das Formular für eine „Vereinbarung über eine einvernehmliche Lösung des Ausbildungsverhältnisses im 
beiderseitigen Einvernehmen“ finden Sie unter dem Downloadservice der Handwerkskammer Wiesbaden 
bei den Downloads der Ausbildungsberatung. 
 

Ansprechpartner: 
 
me. Christoph Gagneur 
für die Kreishandwerkerschaftsbezirke Gelnhausen-Schlüchtern, Hanau und Limburg-Weilburg 
Telefon 0611 136-117 
Telefax 0611 136-8117 
christoph.gagneur@hwk-wiesbaden.de  
 
Frank Liebchen 
für die Kreishandwerkerschaftsbezirke Wiesbaden-Rheingau-Taunus und Wetterau 
Telefon 0611 136-116 
Telefax 0611 136-8116 
frank.liebchen@hwk-wiesbaden.de  
 
me. Alexander Neumann 
für die Kreishandwerkerschaftsbezirke Gießen, Lahn-Dill und Vogelsberg 
Telefon 0611 136-133 
Telefax 0611 136-8133 
alexander.neumann@hwk-wiesbaden.de  
 


